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Wien, 17. September 2025 

Sehr geehrter Herr Präsident! 

Auf die schriftliche parlamentarische Anfrage Nr. 3056/J vom 17. Juli 2025 der 

Abgeordneten Christoph Steiner, Kolleginnen und Kollegen beehre ich mich Folgendes 

mitzuteilen: 

Zu Frage 1 und 2 

1. Wie viele Betriebe haben COFAG-Förderungen in den jeweils einzelnen Branchen in den 

jeweiligen Jahren 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 und 2024 bekommen? (Bitte um 

Aufschlüsselung nach Branchen, Größe der Betriebe, Bundesländer und Jahren)  

2. Wie viele Anträge wurden abgelehnt?  

a. Was waren die fünf häufigsten Begründungen für eine Ablehnung?  

Mit 1. August 2024 ist das COFAG Neuordnungs- und Abwicklungsgesetz (COFAG-NoAG) in 

Kraft getreten. Dieses Gesetz leitete die mittlerweile abgeschlossene Liquidation der 

COFAG ein und regelte ihre bisherigen Aufgaben neu. Nach den gesetzlichen 

Bestimmungen ist somit nunmehr der Bund zuständig, noch offene finanzielle 

Hilfsleistungen zu gewähren und auszuzahlen. Gem. § 20 COFAG-NoAG wurde der 

Datenbestand der COFAG mit Unterstützung des BRZ an die Finanzverwaltung übergeben. 
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Unter Auswertung des vorhandenen Datenbestandes (Auszahlungen durch die COFAG und 

Auszahlungen gem. COFAG-NoAG) können nachfolgende Informationen zur Verfügung 

gestellt werden. Die angeschlossenen Tabellen beschreiben die ab Pandemiebeginn 2020 

bis 31. Dezember 2024 ausbezahlten finanziellen COVID-19-Hilfsleistungen aufgeschlüsselt 

nach Branchen, Bundesländern und Anzahl der Betriebe in den jeweiligen Jahren. 

Angemerkt wird, dass mehrere Auszahlungen pro Betrieb und pro Jahr möglich waren. 

Dieser Umstand spiegelt sich auch in der Gesamtanzahl der Betriebe wider.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Darüberhinausgehende Daten liegen nicht in statistisch auswertbarer Form vor.  
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Zu Frage 3 

Sind derzeit noch Überprüfungen offen bzw. ausständig?  

a. Falls ja, wie viele?  

b. Falls ja, warum?  

c. Falls ja, wann wird dies abgeschlossen sein? 

Den Bestimmungen des COFAG-NoAG entsprechend werden laufend Prüfungen durch die 

zuständigen Finanzämter durchgeführt. Falls festgestellt wird, dass finanzielle Leistungen 

zu Unrecht bezogen wurden, wird ein öffentlich-rechtlicher Rückerstattungsanspruch 

gem. § 13 COFAG-NoAG geltend gemacht. Die Verjährungsfrist für den 

Rückerstattungsanspruch beträgt gem. § 15 Abs. 4 COFAG-NoAG zehn Jahre und beginnt 

frühestens mit 1. August 2024 zu laufen. Unter Berücksichtigung der laufenden 

Prüfungstätigkeit durch die zuständigen Finanzämter sowie der Verjährungsfrist, lässt sich 

keine Beurteilung hinsichtlich offener bzw. noch ausständiger Prüfungen treffen.  

Zu Frage 4 

Wie viele Rückforderungen wurden beantragt?  

a. Was waren die fünf häufigsten Begründungen für Rückforderungen?  

Seitens der COFAG wurden bis zum 31. Juli 2024 zivilrechtliche Rückforderungen 

ausgesprochen. Mit 1. August 2024 ist das COFAG-NoAG in Kraft getreten. Gemäß § 20 

COFAG-NoAG wurde der Datenbestand der COFAG mit Unterstützung des BRZ an die 

Finanzverwaltung übergeben. Hinsichtlich Anzahl und Begründung der Rückforderungen 

liegen keine Daten in statistisch auswertbarer Form vor.   

Ab dem 1. August 2024 entsteht gemäß § 13 COFAG-NoAG für zu Unrecht bezogene 

finanzielle Leistungen ein öffentlich-rechtlicher Rückerstattungsanspruch, wobei seit 

Inkrafttreten des COFAG-NoAG auf den Abgabenkonten von rund 3.300 Antragstellern 

freiwillige Rückzahlungen und Rückerstattungsansprüche samt Zinsen in Höhe von  

gesamt rund 124,6 Mio. Euro gebucht wurden. Die diesbezüglichen 

Bescheidbegründungen werden nicht in statistisch auswertbarer Form erfasst.   
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Zu Frage 5 

Gibt es Fälle von uneinbringbaren Rückforderungen?  

a. Falls ja, laufen dazu Zivilrechtsverfahren?  

b. Falls ja, auf welche Summe belaufen sich die Verfahrenskosten und von wem 

werden diese getragen?  

c. Falls ja, wie hoch ist der Personalaufwand dafür? 

Die COFAG hat dem Bundesministerium für Finanzen (BMF) 477 Fälle übergeben, bei 

denen Rückforderungen bereits in Insolvenzverfahren verhangen waren oder bei denen 

zunächst in Zivilrechtsverfahren (Aktivklagen) geltend gemachte Rückforderungen in sich 

anschließenden Insolvenzverfahren weiter betrieben werden. Von diesen 

Insolvenzverfahren sind mittlerweile 95 abgeschlossen. Die noch laufenden 

Insolvenzverfahren werden durch die Finanzprokuratur und durch das BMF laufend 

bearbeitet. Die Verfahrenskosten richten sich nach dem Prozessausgang und werden - wie 

die Personalkosten - nicht in statistisch auswertbarer Form erfasst.  

 

 

Der Bundesminister: 

Dr. Markus Marterbauer 

Elektronisch gefertigt 
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